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§ 20 Erwerb und Besitz von Schusswaffen durch 

Erwerber infolge Erbfalls 
(1) (…) 

(2) (…) 

(3) Für erlaubnispflichtige Schusswaffen und erlaubnispflichtige Munition, für die der Erwerber 

infolge eines Erbfalles ein Bedürfnis nach § 8 oder §§ 13 ff. geltend machen kann, sind die 

Vorschriften des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und des § 8 und der §§ 13 bis 18 anzuwenden. Kann kein 

Bedürfnis geltend gemacht werden, sind Schusswaffen durch ein dem Stand der Technik 

entsprechendes Blockiersystem zu sichern und ist erlaubnispflichtige Munition binnen 

angemessener Frist unbrauchbar zu machen oder einem Berechtigten zu überlassen. Einer 

Sicherung durch ein Blockiersystem bedarf es nicht, wenn der Erwerber der Erbwaffe bereits 

aufgrund eines Bedürfnisses nach § 8 oder §§ 13 ff. berechtigter Besitzer einer 

erlaubnispflichtigen Schusswaffe ist. Für den Transport der Schusswaffe im Zusammenhang 

mit dem Einbau des Blockiersystems gilt § 12 Abs. 3 Nr. 2 entsprechend. 

(4) Das Bundesministerium des Innern erstellt nach Anhörung eines Kreises von Vertretern der 

Wissenschaft, der Betroffenen, der beteiligten Wirtschaft und der für das Waffenrecht 

zuständigen obersten Landesbehörden dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechende 

Regeln (Technische Richtlinie – Blockiersysteme für Erbwaffen) für ein Blockiersystem nach 

Absatz 3 Satz 2 sowie für dessen Zulassungsverfahren und veröffentlicht diese im 

Bundesanzeiger. Die Prüfung der Konformität und die Zulassung neu entwickelter 

Blockiersysteme gemäß der Technischen Richtlinie erfolgt durch die Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt. 

(5) Der Einbau und die Entsperrung von Blockiersystemen darf nur durch hierin eingewiesene 

Inhaber einer Waffenherstellungserlaubnis oder einer Waffenhandelserlaubnis nach § 21 Abs. 

1 oder durch deren hierzu bevollmächtigten Mitarbeiter erfolgen. Die vorübergehende 

Entsperrung aus besonderem Anlass ist möglich. Die Zeitpunkte aller Einbauten und 

Entsperrungen sind schriftlich festzuhalten. § 39 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend. 

(6) In der Waffenbesitzkarte ist von der Waffenbehörde einzutragen, dass die Schusswaffe mit 

einem Blockiersystem gesichert wurde. 

(7) Die Waffenbehörde hat auf Antrag Ausnahmen von der Verpflichtung, alle Erbwaffen mit 

einem dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechenden Blockiersystem zu sichern, 

zuzulassen, wenn oder so lange für eine oder mehrere Erbwaffen ein entsprechendes 

Blockiersystem noch nicht vorhanden ist. Eine Ausnahme kann auch für Erbwaffen erteilt 

werden, die Bestandteil einer kulturhistorisch bedeutsamen Sammlung gemäß § 17 sind oder 

werden sollen. 

Behalt der Schußwaffe(n) durch Erben 

bei Vorliegen eines Bedürfnisses gem. 

§8 oder §§ 13 ff. WaffG.  

Überlassen der Schußwaffe(n) an einen 

Berechtigten gem. §8 oder §§ 13 ff. 

WaffG. 

Vernichtung / Unbrauchbarmachung 

(z.B. als Dekowaffe) 

Temporär: Vorübergehender 

Weiterbesitz auf Antrag, bis ein 

passendes Blockiersystem vorhanden ist

Kann: Erbwaffe(n) ist/sind Bestandteil 

einer kulturhistorisch bedeutsamen 

Sammlung 

Die Pflicht zur Blockierung 

von  Erbwaffen und das 

Verfahren ergeben sich aus 

§20 WaffG, Abs. (3) ff. 

Technische Richtlinie 

Blockiersysteme für Erbwaffen 

 gun Block ™ 
 

 

Mechanisches Blockiersystem für 
Erbwaffen  

 
 
 
 
 

� Werterhaltung 

� Sicherheit 

� Kein 
Missbrauch 

� Günstig 

� Ausfall-
sicherheit 

� Unempfindlich-
keit 

� Einfache  Pflege  
 

 

Das mechanische Blockiersystem gunBlock™ 

bietet durch seinen zweckgerichteten 

Aufbau und die einfache Bedienung die 

erforderliche Fokussierung auf optimale 

Sicherheit. 

Durch den zusätzlichen Verzicht auf 

störanfällige Elektronik ist es ideal für die 

sichere, dauerhafte und werterhaltende 

Blockierung von Erbwaffen. 
 

Von der Physikalisch Technischen 

Bundesanstalt (PTB) geprüft und zugelassen, 

bietet gunBlock™ die ideale und 

preisgünstige Blockierlösung für Erbwaffen. 
http://www.gunblock.de      

 

Ausnahmen 

von 

der Pflicht 

zur 

Blockierung 

von 

Erbwaffen 

Bei Fragen einfach 

anrufen - 

Felix Mogdans GmbH: 

07042 – 840 245 


